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Ausführungsbestimmungen  2018 
Meisterschaftsrunden der Aargauer Mannschaftsmeisterschaft 
Gewehr 300 Dok.- Nr.60.10.02 

Die Abt. Gewehr 300 m des AGSV erlässt in Ergänzung des Reglements 60.10.01 folgende Ausführungsbestimmungen: 

1. Grundlagen 

Reglement Aargauer Mannschaftmeisterschaft Gewehr 300 m (Dok.-Nr. 60.10.01) 

2. Korrespondenzadresse 

Sämtliche Korrespondenz im Zusammenhang mit der Aargauer Mannschaftsmeisterschaft (AMM) 
ist an den Ressortleiter AMM zu richten:  

 Simon Fischer  
 Vorstadt 463 079 796 44 30 
 5072 Oeschgen amm@agsv.ch 

3. Anmeldung 

Die Vereine melden Ihre Mannschaften bis zum 15. März 2018 beim Ressortleiter AMM mit 
dem Anmeldeformular AMM (Dok.-Nr. 60.10.06) per Mail an. Das Anmeldeformular kann von 
der Homepage des AGSV (www.agsv.ch) heruntergeladen werden. 

Mit der Anmeldung ist ein Mannschaftschef zu bestimmen und dessen Mail-Adresse anzugeben. 

4. Standblätter 

Die Standblätter für alle vier Meisterschaftsrunden werden den Vereinen nach erfolgter Anmel-
dung zugestellt. Auf den Standblättern dürfen nur die 20 fortlaufenden Wettkampfschüsse ent-
halten sein. 

Standblattfarben:  1. Mannschaft weiss 
2. Mannschaft blau 
3. Mannschaft grün 

5. Liga- und Gruppeneinteilung 

Die Liga- und Gruppeneinteilung der Meisterliga, der 1. Liga und der 2. Liga ist im Reglement 
AMM (Dok.-Nr. 60.10.01) geregelt. Die Gruppeneinteilung in der 3. Liga erfolgt gemäss Anhang. 

6. Schiessdaten 

Die vier Meisterschaftsrunden dürfen ab dem 1. April 2018 geschossen werden und müssen 
wie folgt abgeschlossen werden: 

 1. Runde bis 17. Mai 2018 

 2. Runde bis 30. Juni 2018 

 3. Runde bis 31. August 2018 

 4. Runde bis 30. September 2018 

Die acht Mannschaftsmitglieder dürfen ihr Programm an verschiedenen Tagen absolvieren. 

Der Final und die Barrage finden am 10. November 2018 statt. 

7. Finanzielles 

Pro Verein werden die folgenden Teilnahmekosten verlangt: 

 Für die 1. Mannschaft Fr. 80.- 

 Für die 2. Mannschaft Fr. 60.- 

 Für jede weitere Mannschaft Fr. 20.- 

Die Bezahlung der Teilnahmekosten an den AGSV hat mit dem zugestellten Einzahlungsschein 
bis zum 30. April zu erfolgen. Bezahlte Teilnahmekosten werden nicht zurückerstattet. 

Aargauer Schiesssportverband AGSV 
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8. Resultatmeldung 

Für die Resultatmeldung ist das Mannschaftsstandblatt (Dok.-Nr. 60.10.07) zu verwenden. Die-
ses kann von der Homepage des AGSV (www.agsv.ch) heruntergeladen werden. Das Mann-
schaftsstandblatt ist spätestens nach Abschluss jeder Runde (18. Mai / 1. Juli / 1. September / 
1. Oktober) per Mail an den Ressortleiter AMM zu senden. 

Die Einzelstandblätter müssen nach jeder Runde umgehend an den Ressortleiter AMM gesandt 
werden (A-Post, Poststempel 18. Mai / 2. Juli / 3. September / 1. Oktober). 

Verspätet eintreffende Resultate werden nicht gewertet und als Null eingetragen. 

9. Auswertung und Ranglisten 

Die Auswertung und die Erstellung der Ranglisten erfolgen durch das Ressort AMM der Abteilung 
G 300 m aufgrund der Resultatmeldung mittels Mannschaftsstandblatt.  

Die Kontrolle der Einzelstandblätter erfolgt nach der Erstveröffentlichung der jeweiligen Ranglis-
ten bis spätestens 20 Tage nach Rundenende. Aus diesem Grund behält sich das Ressort AMM 
das Recht vor, die Ranglisten entsprechend zu korrigieren. Die betroffenen Mannschaften wer-
den vom Ressortleiter AMM informiert. 

Die Ranglisten werden nach jeder Runde auf der Homepage des AGSV (www.agsv.ch) publiziert 
und den Mannschaftschefs per Mail zugestellt.  

10. Auszeichnungen 

Nach Abschluss der vier Meisterschaftsrunden erhalten: 

 alle Gruppensieger  je 8 Kranzkarten im Wert von Fr.  12.- 

 alle Gruppenzweiten je 8 Kranzkarten im Wert von Fr.  10.- 

 alle Gruppendritten  je 8 Kranzkarten im Wert von Fr.  8.- 

11. Schlussbestimmungen 

Die Ausführungsbestimmungen wurden vom Kantonalvorstand am 26. Januar 2016 genehmigt. 
Die Anmelde-, Durchführungs- und Abrechnungsdaten wurden vom Ressort Aargauer Mann-
schaftsmeisterschaft am 21. Januar 2018 aktualisiert. 

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen ersetzen allen ihnen widersprechenden Ausführun-
gen, insbesondere die AFB zur AMM 2017. Sie treten am 21. Januar 2018 in Kraft. 
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Anhang: 

Gruppengrössen in den einzelnen Ligen in Abhängigkeit der teilnehmenden Mannschaften 

 


